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7.3.2006 Senator für Justiz und Verfassung

Eröffnung des ERV in Bremen
am 1. Dezember 2005

Alle Gerichte und Staatsanwaltschaften im Land Bremen
(Ausnahme: Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen)

Alle Verfahrensarten
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Rechtsgrundlagen

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften im Land 

Bremen

Prozess- und Verfahrensordnungen (ZPO, GBO, FGG, 
ArbGG, VwGO, FGO, SGG, StPO, OWiG)
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Stufenweise Einführung

• erster Schritt: Entgegennahme elektronischer 
Dokumente – Ausdruck für die Akte (seit 1.12.2005)

• zweiter Schritt: Zustellung elektronischer Dokumente
– Schriftsätze von Verfahrensbeteiligten (grundsätzlich seit 

1.12.2005 – nicht alle Dienststellen sofort)
– gerichtliche/staatsanwaltschaftliche elektronische 

Dokumente, z.B. Urteile (schrittweise Einführung)

• dritter Schritt: Integration von Fachverfahren (Austausch 
strukturierter Daten!) und elektronische Aktenführung (mit 
elektronischer Akteneinsicht) (schrittweise Einführung)
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Auch hier gilt (leider) die
klassische Innovationskurve

Mehraufwand

Zeit

Effizienzgewinn
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Soll: Einbeziehung weiterer Länder in die gemeinsame 
Lösung; Zusammenführung mit anderen existierenden 
Systemen zu einer bundesweit einheitlichen 
Kommunikationsinfrastruktur für den ERV

Bremen ist keine Insel!

Ist: Gemeinsame Lösung mit dem Bund und den Ländern 
Hessen und Nordrhein-Westfalen

• zentrale Homepage www.egvp.de
• gemeinsame Kommunikationssoftware („Elektronisches
Gerichts- und Verwaltungspostfach“ - EGVP)

• zentraler Betrieb einzelner Komponenten (LDS NRW)

http://www.egvp.de/
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www.egvp.de
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Gemeinsame Kommunikations-
software (EGVP)….



7.3.2006 Senator für Justiz und Verfassung

…mit zentraler Registrierung
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Warum EGVP? (I)

• Elektronischer Rechtsverkehr aus einer Hand:
Signieren, Verschlüsseln, Versenden, Nachrichten-
verwaltung in einer von der Justiz kostenlos 
bereitgestellten Software

• Plattformunabhängigkeit: Unterstützung von Windows 
und Linux

• Fehlervermeidung durch Nutzerführung und 
Plausibilitätskontrollen
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Warum EGVP? (II)

Sicherheit durch OSCI-basierte Kommunikation:

• Vertraulichkeit: „automatische“ Verschlüsselung aller 
gesendeten Nachrichten

• Integrität und Authentizität: Unterstützung aller 
relevanten Signaturverfahren

• Nachweisbarkeit: sofortige signierte 
Eingangsbestätigung der Empfangseinrichtung des 
Gerichts bzw. der Staatsanwaltschaft
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Ablauf der Kommunikation mit 
dem EGVP

Virtuelle PoststelleVirtuelle Poststelle

Eingangs
-stelle

Eingangs
-stelle

Gericht 1

Gericht 2

SE 1

SE 1

SE 2

SE 2

Eingangs
-stelle

Eingangs
-stelle

Kommunikation via 
OSCI
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Entgegennahme elektronischer 
Dokumente (I)
• Schriftsätze sind qualifiziert signiert einzureichen, wenn 

sie in der „Papierwelt“ zu unterschreiben wären.
• Beschränkung der zugelassenen Formate durch ERV-

Rechtsverordnung:
– Schriftsätze: Word, PDF, ASCII, Unicode, RTF, XML, TIFF, 

Excel
– Beweismittel: alle Formate zulässig

• Zugang ist erfolgt, wenn Dokument in verarbeitbarer 
Form in der Virtuellen Poststelle gespeichert wurde. Auf 
Abruf durch Gericht/Staatsanwaltschaft kommt es nicht 
an. Empfänger erhält E-Mail-Benachrichtigung über 
Eingang. Eingangszeitpunkt wird im Prüfprotokoll des 
EGVP vermerkt.
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Entgegennahme elektronischer 
Dokumente (II)

• Bei Problemen: Mitteilungspflicht des Gerichts nach §
130a I ZPO

• Solange keine elektronische Aktenführung besteht, sind 
eingegangene Dokumente auszudrucken und zu den 
Akten zu nehmen.
– Ausdruck muss Transfervermerk mit den Ergebnissen der 

Signaturprüfung enthalten (§ 298 II ZPO). Funktion wird vom 
Prüfprotokoll des EGVP übernommen.

– Elektronisches „Original“ ist mindestens bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu speichern.
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Elektronische Zustellung

• rechtliche Grundlage: § 174 ZPO
• Zustellung mit einfacher Signatur und Verschlüsselung

– aber: Verfügung des Richters muss i.d.R. qualifiziert signiert 
sein

– Beglaubigung durch Geschäftsstelle gem. § 169 II ZPO
• Elektronische Zustellung an Anwälte grundsätzlich 

jederzeit möglich, an Bürger nur mit Zustimmung des 
Empfängers (aber: EGVP kennt generelle Opting-Out-
Möglichkeit)

• Empfangsbekenntnis kann als qualifiziert signiertes 
elektronisches Dokument erteilt werden.
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EGVP (Nachrichtenerstellung)
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EGVP (Nachrichtenverwaltung)
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Perspektiven

• „Großkunden“ für die Teilnahme am elektronischen 
Rechtsverkehr gewinnen; insbesondere: Kommunikation 
mit Registergerichten und Mahngerichten über das EGVP 
organisieren
– Im gerichtlichen Mahnverfahren werden schon jetzt ca. 1,5 

Mio. Anträge pro Jahr über das Internet gestellt (mit 
qualifizierter Signatur!)

– Elektronische Kommunikation mit den Registergerichten ist 
ab 1.1.2007 zwingend vorgeschrieben

• Bundesweit einheitliche Kommunikationsinfrastruktur 
aufbauen

• Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und 
Aktenführung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


	Elektronischer Rechtsverkehr in Bremen
	Eröffnung des ERV in Bremen�am 1. Dezember 2005
	Rechtsgrundlagen
	Stufenweise Einführung
	Auch hier gilt (leider) die�klassische Innovationskurve
	Bremen ist keine Insel!
	www.egvp.de
	Gemeinsame Kommunikations-software (EGVP)….
	…mit zentraler Registrierung
	Warum EGVP? (I)
	Warum EGVP? (II)
	Ablauf der Kommunikation mit dem EGVP
	Entgegennahme elektronischer Dokumente (I)
	Entgegennahme elektronischer Dokumente (II)
	Elektronische Zustellung
	EGVP (Nachrichtenverwaltung)
	Perspektiven
	Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

